
 

Landratsamt Wartburgkreis Bad Salzungen, 15.03.2022 
Dezernat II 
 

  
Informationsvorlage 
- Eilentscheidung – 

 0182/2022 
 
 

Betreff:  Eilentscheidung gemäß § 108 ThürKO; 
hier: außerplanmäßige Ausgaben in den Haushaltsstellen 24000.95118, 
24000.95138, 27000.95168, 24000.95318 sowie 27000.93518 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin Sitzungsart Zuständigkeit 
 Kreistag 05.04.2022 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

Hiermit wird über die nachfolgende Eilentscheidung des Landrates informiert. 
Datum der Eilentscheidung:  25.02.2022 
 
 

Entscheidungstext: 
 

Der Landrat genehmigt im Rahmen seines Eilentscheidungsrechts gemäß § 108 Thür KO 
anstelle des Kreistages außerplanmäßige Ausgaben in den Haushaltsstellen 24000.95118 – 
Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA) in Höhe von 205.000 €, 
24000.95138 – Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA) in Höhe von  
205.000 €, 27000.95168 – Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA) in Höhe 
von 205.500 €, 24000.93518 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Di-
gitalpakt EA) in Höhe von 31.000 € sowie 27000.93518 - Erwerb von beweglichen Sachen 
des Anlagevermögens (Digitalpakt EA) in Höhe von 22.000 €. Die Deckung erfolgt durch 
Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 20000.36168 – Investitionszuweisungen des Landes 
(Digitalpakt EA) - in Höhe von 668.500 €. 

 
 
 

Begründung: 
 

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes: 
Die Haushaltsstellen müssen neu eingerichtet werden. 

 

Erläuterung des Mehrbedarfs: 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2022 war die Umsetzung des Digitalpakts in den 
Schulen, die mit der Fusion zum 01.01.2022 auf den Wartburgkreis übergehen, nicht vorge-
sehen. Zwischenzeitlich erfolgte eine Vereinbarung, dass die Stadt Eisenach die Fördermittel 
aus dem Digitalpakt anteilig in Höhe von 835.535,24 € an den Wartburgkreis abtritt, so dass 
mit der Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 durch den Wartburgkreis begon-
nen werden kann. Entsprechend der bereits seitens der Stadt Eisenach vorgenommenen 
Planungen werden zunächst als Kosten für die Infrastruktur für das Förderzentrum 205.500 € 
und für die Netzwerktechnik 18.000 €, für das SBBZ, Palmental 14/16 Kosten für Infrastruktur 
in Höhe von 205.000 € und für Netzwerktechnik in Höhe von 18.000 € sowie Kosten für das 
SBBZ, Nordplatz 2, für Infrastruktur in Höhe von 205.000 € und für Netzwerktechnik in Höhe 
von 13.000 € angenommen. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Mehrbedarf in Höhe von 
668.500 €. Die vorliegenden Angebote für die Verkabelung der Räume haben eine Preisbin-
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dung bis Ende Februar 2022. 

 

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit: 
Um die vorliegenden Angebote für die notwendige Verkabelung rechtzeitig beauftragen und 
damit die überlassenen Mittel fusionsbedingt in den Schulen der Stadt Eisenach, welche zum 
01.01.2022 in die Verantwortung des Landkreises wechselten, zweckentsprechend einsetzen 
zu können, ist eine außerplanmäßige Ausgabe sachlich und zeitlich unabweisbar. 

 

Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n: 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 20000.36168 – Investiti-
onszuweisungen des Landes (Digitalpakt EA) - in Höhe von 668.500 €. Aufgrund der Verein-
barung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach zur Abtretung ruft der Wart-
burgkreis die Fördermittel direkt ab. 

 
 
 
 
gez. Krebs      gez. Schilling 
Landrat      Erster Kreisbeigeordneter 
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